
UNSERE ALLGMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. GELTUNGSBEREICH:
Sämtliche Trainings laut QTE- Trainings-Katalog und individuell vereinbarte 
Trainings der QTE Training GmbH erfolgen ausschließlich zu den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen. Davon abweichende Bedingungen mit dem 
Kunden gelten nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der QTE Training 
GmbH.

2. LEISTUNGSUMFANG:
Der Leistungsumfang der Trainings beinhaltet die Abhaltung der jeweiligen 
Trainings am vereinbarten Ort, die Bereitstellung der Hardware, Trainings-
unterlagen und eine Teilnahmebestätigung. Die Beschreibung der Trainings-
inhalte entspricht dem Standard des Kataloges der QTE Training GmbH zum 
Zeitpunkt der Ausgabe des Kataloges. Inhaltliche Änderungen oder Anpas-
sungen während des Trainings behält sich die QTE Training GmbH ausdrück-
lich vor. Für individuell auf den Kunden abgestimmte Trainings ist der je-
weilige Leistungsumfang entsprechend zu definieren. Ein Anspruch auf eine 
Teilnahmebestätigung besteht bei einer Teilnahme von mehr als 80 % des 
für das Training festgesetzten Zeitraumes. Der Kunde garantiert, dass der 
Leistungsumfang ausschließlich zum unmittelbaren Zwecke des Kunden und 
nicht für Dritte verwendet wird, soweit hier schriftlich keine andere Verein-
barung getroffen wurde.

3. ANMELDUNG, DATENVERARBEITUNG:
Anmeldungen erfolgen schriftlich unter Verwendung des Anmeldeformu-
lars auf der Website oder nach schriftlicher Beauftragung. Der Kunde erhält 
nach Auftragseingang eine Auftragsbestätigung über das bestellte Training, 
den Ort, Termin und den Preis. Der Kunde erteilt des Weiteren seine Zustim-
mung, dass die in der Anmeldung enthaltenen personenbezogenen Daten 
seitens der QTE Training GmbH gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

4. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:
Die Preise für die Trainings sind im Kataloganhang – aktueller Stand- auf-
geführt bzw. für individuelle Trainings zu vereinbaren. Grundsätzlich erhält 
der Kunde vorab ein entsprechendes Angebot. Aufenthalts,- Übernach-
tungs- und Reisekosten sind vom Kunden zu tragen. Die Preise verstehen 
sich, soweit nicht anders vereinbart, in Euro exklusive Umsatzsteuer und 
sonstiger Gebühren oder Spesen und sind freibleibend. Der Kunde erhält 
nach Anmeldung eine Rechnung, die innerhalb von 14 Tage ab Fakturada-
tum, netto, spesen-und
abzugsfrei zahlbar ist, spätestens jedoch zum Trainingsbeginn.

5. STORNIERUNG:
Der Kunde hat das Recht, vor dem Trainingsbeginn Ersatzteilnehmer/innen 
zu benennen, soweit von der QTE Training GmbH keine begründeten Ein-
wände bestehen. Für vereinbarte, aber nicht in Anspruch genommene Trai-
nings verrechnet die QTE Training GmbH wie folgt:
Eine schriftliche Stornierung bis 4 Wochen vor Schulungsbeginn ist kosten-
frei. Bei Absage bis 3 Wochen vor Schulungsbeginn werden 50% und bei Ab-
sage bis 2 Wochen vor Schulungsbeginn 70% der Kursgebühren erhoben. 
Nach Ablauf einer Frist von bis zu 2 Wochen ist die Kursgebühr in voller Höhe 
zu entrichten. Sollte ein Teilnehmer durch Krankheit, oder vergleichsweise 
schwerwiegenden Gründen an der Teilnahme gehindert sein und ist eine 
kostenlose Absage nicht mehr möglich, kann die QTE Training GmbH einen 
Gutschein ausstellen, der zur Teilnahme an einem späteren, von der QTE 
Training GmbH festgelegtem Zeitpunkt berechtigt.

6. ÄNDERUNGSVORBEHALT:
Die QTE Training GmbH behält sich das Recht vor, angekündigte bzw. ver-
einbarte Trainings örtlich und/oder zeitlich zu verlegen, wenn es sachliche 
oder rechtlich gerechtfertigte Gründe nötig machen (z.B. bei zu geringer 
Teilnehmeranzahl, Erkrankung des Trainers, nationale oder internationale 
Vorschriften, Sanktionen oder ähnliches) oder den Trainer auszutauschen. 
Im Falle einer gänzlichen Absage werden die bezahlten Preise zurückerstat-
tet. Bei Änderung von Zeit bzw. Ort hat der Kunde das Recht, innerhalb von 
3 Kalendertagen nach
Zugang der Änderungsnachricht schriftlich und kostenfrei zu stornieren. An-
sonsten gilt die Änderung nach den neuen Bedingungen als vereinbart. Der 
Kunde verzichtet auf Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen oder 

sonstige Schadens- und Aufwandsansprüche geltend zu machen.

7. WEBINARE:
QTE Training stellt dem Kunden im Rahmen des Webinars Trainingshard-
ware zur Verfügung. Diese bleibt im Eigentum der QTE Training GmbH. Bei 
Beschädigungen behält sich die QTE Training GmbH vor, dies dem Kunden in 
Rechnung zu stellen.

8 INHOUSE- SCHULUNGEN:
Bei Inhouse Schulungen hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die Rege-
lungen des Infektionsschutzgesetzes eingehalten werden.

9. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:
Der Teilnehmer verpflichtet sich, geltende Sicherheits,- Unfallverhütungs-, 
Ordnungsbestimmungen sowie Anweisungen und besondere Zugangsrege-
lungen auf dem Gelände der QTE Training GmbH einzuhalten

10. HAFTUNG:
Sowohl in den Trainingsunterlagen als auch während des Trainings werden 
technische Informationen durch die QTE Training GmbH nach bestem Wis-
sen und Gewissen vermittelt. Die QTE Training GmbH garantiert aber
nicht, dass diese Informationen stets fehlerfrei sind. Für den Kunden im 
Rahmen möglicher zugefügter Schäden haftet die QTE Training GmbH im 
Rahmen ihrer Betriebshaftpflichtversicherung, insgesamt bis zum Netto-
betrag des Trainingspreises. Weiterhin haftet die QTE Training GmbH für 
Schäden bei Vorsatz bzw. grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahr-
lässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden, reine Vermögensschäden, entgan-
genem Gewinn und Schäden aus Ansprüchen gegenüber Dritten gegen den 
Kunden sind ausgeschlossen, ebenso eine Haftung für den Trainingserfolg. 
Bei Beschädigung von Datenträgermaterial des Kunden umfasst die Ersatz-
pflicht nicht den Aufwand für die Wiederbeschaffung verloren gegangener 
Daten. Weitergehende Schadensersatzansprüche , gleich aus welchem 
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Soweit die Training in Räumlichkeiten 
und Gelände des Kunden stattfinden,haftet die QTE Training GmbH nicht 
bei Unfällen, Verlust oder Beschädigung des Kundeneigentums, es sei denn, 
der Schaden wurde vorsätzlich und grob fahrlässig verursacht.

11. COPYRIGHT, URHEBERSCHUTZ UND GEHEIMHALTUNG:
Alle von der QTE Training GmbH bereitgestellten Unterlagen sind als geis-
tiges Eigentum schützenswertes Know-How der QTE Training GmbH und/
oder Dritten. Eine Weitergabe oder Vervielfältigung ist ohne ausdrückliche 
Genehmigung von der QTE Training GmbH nicht gestattet. Die von der QTE 
GmbH zum Zweck des Trainings bereit gestellte Software darf weder ent-
nommen, noch ganz oder teilweise kopiert werden. Der Kunde haftet für 
jedes Zuwiderhandeln.

12. SONSTIGE BESTIMMUNGEN:
Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam und/oder 
undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben alle übrigen Bestimmungen 
wirksam. Das gleiche gilt für entsprechende, nicht genannten Regelungs-
lücken.

13. ANZUWENDENDES RECHT/GERICHTSSTAND:
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Vertragsver-
hältnis ergeben oder in diesem Zusammenhang stehen, ist für den Kunden 
ausschließlich das sachlich für die QTE Training GmbH zuständige
Gericht in Kassel. Die QTE Training GmbH ist jedoch berechtigt, an jedem 
anderen Gericht zu klagen, das nach nationalem oder internationalem Recht 
zuständig sein kann. Auf sämtliche, insbesondere diesen Trainingsbedin-
gungen zugrunde liegenden Rechtsgeschäften ist ausschließlich deutsches 
Recht anzuwenden. Ausgenommen sind Verweisungsnormen, insbesondere 
jene des internationalem Privatrechts, soweit diese auf die Anwendung des 
ausländischen Rechts verweisen. Sieht das deutsche Recht bei Auslands-
berührung die Anwendung spezieller, auch in Deutschland geltender inter-
nationaler Sachnormen- wie z.B. das UNKaufrecht- vor, so sind diese nicht 
anzuwenden.
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